
Sachliche und zeitliche Gliederung der Berufsausbildung

Anlage zum Berufsausbildungsvertrag

Ausbildungsbetrieb:

Verantwortliche/r
Ausbilder:

Auszubildende/r:

Ausbildungsberuf: Maschinen- und Anlagenführer / -in

Schwerpunkt: (Bitte wählen Sie einen Schwerpunkt)

 Metall- und Kunststofftechnik

 Textiltechnik

 Textilveredelung

 Lebensmitteltechnik

 Druckweiter- und Papierverarbeitung

In den folgenden Seiten ist die sachliche und zeitliche Gliederung der zu vermittelnden Fertigkeiten und Kenntnisse
laut Ausbildungsrahmenplan der Ausbildungsverordnung in der Fassung vom 27. April 2004 niedergelegt.

Der  zeitliche  Anteil  des  gesetzlichen  bzw.  tariflichen  Urlaubsanspruches,  des  Berufsschulunterrichtes  und  der
Zwischenprüfung  bzw.  Teil  1-  und  Teil  2-Abschlussprüfung  des  Auszubildenden  ist  in  dem  Ausbildungszeitraum
enthalten.

Änderungen  des  Zeitumfanges  und  des  Zeitablaufes  aus  betrieblich  oder  schulisch  bedingten  Gründen  oder  aus
Gründen in der Person des Auszubildenden bleiben vorbehalten.

Weicht aufgrund der vertraglichen Vereinbarung die Ausbildungszeit von der in der Ausbildungsordnung vorgegebenen
Ausbildungsdauer  ab,  werden  die  in  diesem  Plan  aufgeführten  Fertigkeiten  und  Kenntnisse  in  sinngemäßer
Anwendung des zeitlichen Gliederungsplanes vermittelt.

Auszubildende/r:
Gesetzliche/r Vertreter
des /der Auszubildenden:

Unterschrift Unterschrift

Datum Firmenstempel / Unterschrift
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